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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §15 Abs1;

EStG 1988 §25 Abs1 Z1;

Rechtssatz

Die unentgeltliche oder verbilligte Überlassung einer Wohnung durch den Arbeitgeber ist regelmäßig ein Vorteil aus

dem Dienstverhältnis und damit steuerp9ichtig (Hinweis E 16. Dezember 1998, 97/13/0180). Dienen Dienstwohnungen

für die Arbeitnehmer zur Abdeckung der Wohnbedürfnisse am - vom bisherigen Wohnort entfernt gelegenen -

Dienstort, wird das nach der Übersiedlung allgemein entstandene Wohnbedürfnis befriedigt. Der aus der

Zurverfügungstellung einer Dienstwohnung entstehende Vorteil besteht auch darin, dass dem Arbeitnehmer, der seine

bisherige Wohnung beibehält, der Aufwand für die zweite Wohnung erspart oder gemindert werden soll (Hinweis E 28.

September 1983, 82/13/0238). Es ist in diesem Sinne auch nicht wesentlich, ob die Begründung des Wohnsitzes des

Abgabep9ichtigen (und seiner Familienangehörigen) zwangsläuCg beispielsweise mit der Ernennung zum

Bezirkshauptmann verbunden ist (Hinweis E 25. März 1999, 97/15/0089).
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